
Allgemeine Einkaufsbedingungen (AEB) 

 

§ 1 Geltungsbereich, Form 

(1) Die vorliegenden Allgemeinen Einkaufsbedingungen 
(AEB) gelten für alle Verträge zwischen uns (Tenbrink Pro-
jektPlan GmbH/Tenbrink HotelPlan GmbH) mit Geschäfts-
partnern und Lieferanten (im Folgenden: „Verkäufer“) über 
den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen, 
insbesondere von Baugeräten, Maschinen sowie Baumate-
rialien („Ware“). Die AEB gelten nur, wenn der Verkäufer 
Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öf-
fentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sonderver-
mögen ist. 

(2) Diese AEB gelten ausschließlich. Abweichende, entge-
genstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen des Verkäufers werden nur dann und insoweit Ver-
tragsbestandteil, als wir der Geltung ausdrücklich schriftlich 
zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in 
jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verkäufers 
dessen Lieferungen vorbehaltlos annehmen. 

(3) Individuelle Vereinbarungen (einschließlich Nebenabre-
den, Ergänzungen und Änderungen) und spezifische Anga-
ben in der Bestellung von uns haben Vorrang vor den AEB. 
Sie haben schriftlich bzw. textlich (z.B. Brief, E-Mail, Tele-
fax) zu erfolgen. 

(4) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Ver-
käufers in Bezug auf den Vertrag (z.B. Fristsetzung, Mah-
nung, Rücktritt) sind schriftlich bzw. textlich abzugeben.  

(5) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften ha-
ben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige 
Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, so-
weit sie in diesen AEB nicht unmittelbar abgeändert oder 
ausdrücklich ausgeschlossen werden. 

 

§ 2 Vertragsschluss 

(1) Der Vertrag kommt durch unsere Bestellung und eine 
entsprechende Bestätigung durch den Verkäufer zu 
Stande. Sollte der Verkäufer ein Angebot unterbreiten, 
kommt ein Vertrag nur zu Stande, wenn wir dieses Angebot 
ausdrücklich annehmen. 

(2) Der Verkäufer ist gehalten, die Bestellung innerhalb ei-
ner Frist von 1 („einer“) Woche schriftlich zu bestätigen oder 
insbesondere durch Versendung der Ware vorbehaltlos 
auszuführen (Annahme). Anderenfalls sind wir an unsere 
Bestellung nicht mehr gebunden. Eine verspätete Annahme 
gilt als neues Angebot und bedarf der Annahme durch uns, 
wobei uns hierfür auch eine Frist von 1 („einer“) Woche zu-
steht.  

(3) Auf offensichtliche Irrtümer (z.B. Schreib- und Rechen-
fehler) und Unvollständigkeiten der Bestellung einschließ-
lich der Bestellunterlagen hat der Verkäufer zum Zwecke 
der Korrektur bzw. Vervollständigung vor Annahme hinzu-
weisen; ansonsten gilt der Vertrag als nicht geschlossen. 

 

§ 3 Lieferzeit, Lieferverzug 

(1) Die von uns in der Bestellung angegebenen Lieferfristen 
und -termine sind verbindlich. Wenn die Lieferzeit in der Be-
stellung nicht angegeben und auch nicht anderweitig ver-
einbart wurde, beträgt sie 1 („eine“) Woche ab Vertrags-
schluss. Falls Verzögerungen zu erwarten sind und die ver-
einbarten Lieferzeiten voraussichtlich nicht eingehalten 
werden können, hat der Verkäufer uns dies unverzüglich 
schriftlich bzw. textlich mitzuteilen. 

(2) Erbringt der Verkäufer seine Leistung nicht oder nicht 
innerhalb der vereinbarten Lieferzeit oder kommt er in Ver-
zug, so bestimmen sich unsere Rechte – insbesondere auf 
Rücktritt und Schadensersatz – nach den gesetzlichen Vor-
schriften. Die Regelungen in Abs. 3 bleiben unberührt. 

(3) Ist der Verkäufer in Verzug, können wir – neben weiter-
gehenden gesetzlichen Ansprüchen – pauschalierten Er-
satz des Verzugsschadens in Höhe von 1 % der vereinbar-
ten Netto-Auftragssumme pro vollendete Kalenderwoche 
verlangen, insgesamt jedoch nicht mehr als 5 % der Netto-
Auftragssumme der verspätet gelieferten Ware. Uns bleibt 
der Nachweis vorbehalten, dass ein höherer Schaden ent-
standen ist. Dem Verkäufer bleibt der Nachweis vorbehal-
ten, dass überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer 
Schaden entstanden ist. 

 

§ 4 Lieferung, Gefahrübergang, Annahmeverzug 

(1) Die Lieferung der bestellten Ware erfolgt innerhalb 
Deutschlands an den in der Bestellung angegebenen Ort. 
Ist der Bestimmungsort nicht angegeben und nichts ande-
res vereinbart, so hat die Lieferung an unseren Geschäfts-
sitz - Industriestraße 1-7, 48703 Stadtlohn - zu erfolgen. Der 
jeweilige Bestimmungsort ist auch der Erfüllungsort für die 
Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung (Bringschuld). 

(2) Der Lieferung ist ein Lieferschein unter Angabe von Da-
tum (Ausstellung und Versand), Inhalt der Lieferung (Arti-
kelbezeichnung, Artikelnummer, Menge und Mengenein-
heit) sowie der Bestellkennung (Datum und Nummer) bei-
zulegen. Fehlt der Lieferschein oder ist er unvollständig, so 
haben wir hieraus resultierende Verzögerungen der Bear-
beitung und Bezahlung nicht zu vertreten. Getrennt vom 
Lieferschein ist uns eine entsprechende Versandanzeige 
mit dem gleichen Inhalt zuzusenden. 

(3) Der Verkäufer ist – soweit keine persönliche Leistung 
vereinbart ist – grundsätzlich berechtigt, sich zur Erfüllung 
seiner Vertragspflichten Dritter zu bedienen, es sei denn, 
dem steht ein wichtiger Grund entgegen. Ein wichtiger 
Grund liegt insbesondere vor, wenn der Dritte bei objektiver 
Betrachtung nicht die Gewähr für eine vertragsgerechte Er-
füllung bietet. Solche vertragsspezifischen Gründe können 
etwa erforderliches Spezialwissen, behördliche Genehmi-
gungen oder die notwendige Einhaltung von Sicherheitsbe-
stimmungen sein. 

(4) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der Ware geht mit Übergabe an eine 
Empfangsstelle am Erfüllungsort auf uns über. Soweit eine 
Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang 
maßgebend. Der Übergabe zw. Abnahme steht es gleich, 
wenn wir uns im Annahmeverzug befinden. 

(5) Für den Eintritt des Annahmeverzuges gelten die ge-
setzlichen Vorschriften. Der Verkäufer muss uns seine Leis-
tung aber auch dann ausdrücklich anbieten, wenn für eine 
Handlung oder Mitwirkung unsererseits eine bestimmte 
oder bestimmbare Kalenderzeit vereinbart ist. 

 

§ 5 Preise  

(1) Die in der Bestellung angegebenen Preise sind bindend, 
sofern der Verkäufer die Preise nicht allgemein herabsetzt. 
Alle Preise verstehen sich einschließlich gesetzlicher Um-
satzsteuer, wenn diese nicht gesondert ausgewiesen ist. 

(2) Sofern im Einzelfall nicht etwas anderes vereinbart ist, 
schließt der Preis alle Leistungen und Nebenleistungen des 
Verkäufers (z.B. Montage, Einbau) sowie alle Nebenkosten 
(z.B. ordnungsgemäße Verpackung, Transportkosten ein-
schließlich eventueller Transport- und Haftpflichtversiche-
rung) ein. 

 



§ 6 Zahlungsbedingungen 

(1) Rechnungen sind für jede Bestellung gesondert zu ertei-
len. Der vereinbarte Preis ist innerhalb von 30 („dreißig“) 
Kalendertagen ab vollständiger mangelfreier Lieferung bzw. 
Leistung (einschließlich einer ggf. vereinbarten Abnahme) 
sowie Zugang einer ordnungsgemäßen Rechnung zur Zah-
lung fällig.  

(2) Wenn wir Zahlung innerhalb von 21 („einundzwanzig“) 
Kalendertagen leisten, gewährt der Verkäufer uns 3 % 
Skonto auf den Nettobetrag der Rechnung. Bei Banküber-
weisung ist die Zahlung rechtzeitig erfolgt, wenn der Über-
weisungsauftrag vor Ablauf der Zahlungsfrist bei unserer 
Bank eingeht; für Verzögerungen durch die am Zahlungs-
vorgang beteiligten Banken sind wir nicht verantwortlich. 

(3) Wir schulden keine Fälligkeitszinsen. Der Verzugszins 
beträgt jährlich 5 („fünf“) Prozentpunkte über dem Basis-
zinssatz. Für den Eintritt unseres Verzugs gelten die gesetz-
lichen Vorschriften, wobei hiervon abweichend in jedem Fall 
eine schriftliche Mahnung durch den Verkäufer erforderlich 
ist. 

(4) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte sowie die 
Einrede des nicht erfüllten Vertrages stehen uns in gesetz-
lichem Umfang zu. Wir sind insbesondere berechtigt, fällige 
Zahlungen zurückzuhalten, solange uns noch Ansprüche 
aus unvollständigen oder mangelhaften Lieferungen bzw. 
Leistungen gegen den Verkäufer zustehen. 

(5) Der Verkäufer hat ein Aufrechnungs- oder Zurückbehal-
tungsrecht nur wegen rechtskräftig festgestellter oder unbe-
strittener Gegenforderungen. 

 

§ 7 Gewährleistung 

(1) Für unsere Gewährleistungsrechte bei Sach- und 
Rechtsmängeln der Ware (einschließlich Falsch- und Min-
derlieferung sowie unsachgemäßer Montage/Installation 
oder mangelhafter Anleitungen) und bei sonstigen Pflicht-
verletzungen durch den Verkäufer gelten die gesetzlichen 
Vorschriften sowie die nachfolgenden Ergänzungen und 
Klarstellungen. 

(2) Nach den gesetzlichen Vorschriften haftet der Verkäufer 
insbesondere dafür, dass die Ware bei Gefahrübergang auf 
uns die vereinbarte Beschaffenheit hat. Als Vereinbarung 
über die Beschaffenheit gelten jedenfalls diejenigen Pro-
duktbeschreibungen, die – insbesondere durch Bezeich-
nung oder Bezugnahme in unserer Bestellung – Gegen-
stand des jeweiligen Vertrages sind oder in gleicher Weise 
wie diese AEB in den Vertrag einbezogen wurden. Es macht 
dabei keinen Unterschied, ob die Produktbeschreibung von 
uns, vom Verkäufer oder vom Hersteller stammt. 

(3) Bei Waren mit digitalen Elementen oder sonstigen digi-
talen Inhalten schuldet der Verkäufer die Bereitstellung und 
Aktualisierung der digitalen Inhalte jedenfalls insoweit, als 
sich dies aus einer Beschaffenheitsvereinbarung gem. 
Abs. 2 oder sonstigen Produktbeschreibungen des Herstel-
lers oder in seinem Auftrag, insbes. im Internet, in der Wer-
bung oder auf dem Warenetikett, ergibt. 

(4) Zu einer Untersuchung der Ware oder besonderen Er-
kundigungen über etwaige Mängel sind wir bei Vertrags-
schluss nicht verpflichtet. Teilweise abweichend von § 442 
Abs. 1 S. 2 BGB stehen uns Mängelansprüche daher unein-
geschränkt auch dann zu, wenn uns der Mangel bei Ver-
tragsschluss infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt ge-
blieben ist. 

(5) Für die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht 
gelten die gesetzlichen Vorschriften (§§ 377, 381 HGB) mit 
folgender Maßgabe: Unsere Untersuchungspflicht be-
schränkt sich auf Mängel, die bei der Wareneingangskon-
trolle unter äußerlicher Begutachtung einschließlich der Lie-
ferpapiere offen zu Tage treten (z.B. Transportbeschädi-

gungen, Falsch- und Minderlieferung) oder bei der Quali-
tätskontrolle im Stichprobenverfahren erkennbar sind. So-
weit eine Abnahme vereinbart ist, besteht keine Untersu-
chungspflicht. Im Übrigen kommt es darauf an, inwieweit 
eine Untersuchung unter Berücksichtigung der Umstände 
des Einzelfalls nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang 
tunlich ist. Unsere Rügepflicht für später entdeckte Mängel 
bleibt unberührt. Unbeschadet der Untersuchungspflicht gilt 
eine Rüge (Mängelanzeige) jedenfalls dann als unverzüg-
lich und rechtzeitig, wenn sie innerhalb von 5 („fünf“) Ar-
beitstagen ab Entdeckung bzw., bei offensichtlichen Män-
geln, ab Lieferung abgesendet wird. Zeigen sich Mängel 
erst durch die anschließende intensivere Untersuchung 
(zum Beispiel Labortests auf chemische Zusammenset-
zung, komplizierte Vermessung oder Begutachtung), gilt es 
als rechtzeitig, wenn diese Mängel innerhalb von 2 („zwei“) 
Wochen ab Warenannahme in unserem Warenlager ange-
zeigt werden. 

(6) Kommt der Verkäufer seiner Verpflichtung zur Nacher-
füllung – nach unserer Wahl durch Beseitigung des Mangels 
(Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien 
Sache (Ersatzlieferung) – innerhalb einer von uns gesetz-
ten, angemessenen Frist nicht nach, so können wir den 
Mangel selbst beseitigen und vom Verkäufer Ersatz der 
hierfür erforderlichen Aufwendungen bzw. einen entspre-
chenden Vorschuss verlangen. Hinsichtlich weiterer Män-
gelrechte gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

 

§ 8 Lieferantenregress 

(1) Die gesetzlich bestimmten Aufwendungs- und Regress-
ansprüche innerhalb einer Lieferkette (Lieferantenregress 
gem. §§ 478 , 445a , 445b bzw. §§ 445c , 327 Abs. 5, 327u 
BGB) stehen uns neben den Gewährleistungsansprüchen 
uneingeschränkt zu. Wir sind insbesondere berechtigt, ge-
nau die Art der Nacherfüllung (Nachbesserung oder Ersatz-
lieferung) vom Verkäufer zu verlangen, die wir unserem Ab-
nehmer im Einzelfall schulden; bei Waren mit digitalen Ele-
menten oder sonstigen digitalen Inhalten gilt dies auch im 
Hinblick auf die Bereitstellung erforderlicher Aktualisierun-
gen. 

(2) Bevor wir einen von unserem Abnehmer geltend ge-
machten Mangelanspruch (einschließlich Aufwendungser-
satz gem. §§ 445a Abs. 1 , 439 Abs. 2 , 3 , 6 S. 2 , 475 
Abs. 4 BGB) anerkennen oder erfüllen, werden wir den Ver-
käufer benachrichtigen und unter kurzer Darlegung des 
Sachverhalts um schriftliche Stellungnahme bitten. Er-
folgt eine substantiierte Stellungnahme nicht innerhalb an-
gemessener Frist und wird auch keine einvernehmliche Lö-
sung herbeigeführt, so gilt der von uns tatsächlich gewährte 
Mangelanspruch als unserem Abnehmer geschuldet. Dem 
Verkäufer obliegt in diesem Fall der Gegenbeweis. 

(3) Die Ansprüche aus Lieferantenregress gelten auch 
dann, wenn die mangelhafte Ware durch uns, unserem Ab-
nehmer oder einen Dritten, z.B. durch Einbau, Anbringung 
oder Installation, mit einem anderen Produkt verbunden 
oder in sonstiger Weise weiterverarbeitet wurde. 

 

§ 9 Produzentenhaftung 

(1) Ist der Verkäufer für einen Produktschaden verantwort-
lich, hat er uns insoweit von Ansprüchen Dritter freizustel-
len, als die Ursache in seinem Herrschafts- und Organisati-
onsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst haf-
tet. 

(2) Im Rahmen seiner Freistellungsverpflichtung hat der 
Verkäufer Aufwendungen gem. §§ 683, 670 BGB zu erstat-
ten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer Inan-
spruchnahme Dritter einschließlich von uns durchgeführten 
Rückrufaktionen ergeben. Über Inhalt und Umfang von 
Rückrufmaßnahmen werden wir den Verkäufer – soweit 
möglich und zumutbar – unterrichten und ihm Gelegenheit 



zur Stellungnahme geben. Weitergehende gesetzliche An-
sprüche bleiben unberührt. 

(3) Der Verkäufer hat auf seine Kosten eine Produkthaft-
pflichtversicherung mit einer im Verhältnis zum Schadenri-
siko angemessenen Deckungssumme für Personen- und 
Sachschäden – mindestens jedoch über 10 („zehn“) Millio-
nen Euro - abzuschließen und zu unterhalten. 

 

§ 10 Geheimhaltung, Eigentumsvorbehalt 

(1) An Abbildungen, Plänen, Zeichnungen, Berechnungen, 
Ausführungsanweisungen, Produktbeschreibungen und 
sonstigen Unterlagen behalten wir uns die Eigentums- und 
Urheberrechte vor. Derartige Unterlagen sind ausschließ-
lich für die vertragliche Leistung zu verwenden und nach Er-
ledigung des Vertrags an uns zurückzugeben. Gegenüber 
Dritten sind die Unterlagen geheim zu halten, und zwar 
auch nach Beendigung des Vertrags. Besondere Geheim-
haltungsvereinbarungen und gesetzliche Regelungen zum 
Geheimnisschutz bleiben unberührt. 

(2) Vorstehende Bestimmung gilt entsprechend für Stoffe 
und Materialien sowie für Werkzeuge, Vorlagen, Muster und 
sonstige Gegenstände, die wir dem Verkäufer zur Herstel-
lung beistellen. Derartige Gegenstände sind – solange sie 
nicht verarbeitet werden – auf Kosten des Verkäufers ge-
sondert zu verwahren und in angemessenem Umfang ge-
gen Zerstörung und Verlust zu versichern. 

(3) Eine Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung (Wei-
terverarbeitung) von beigestellten Gegenständen durch den 
Verkäufer wird für uns vorgenommen. Das gleiche gilt bei 
Weiterverarbeitung der gelieferten Ware durch uns, so dass 
wir als Herstellerin gelten und spätestens mit der Weiterver-
arbeitung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften Ei-
gentum am Produkt erwerben. 

(4) Die Übereignung der Ware an uns hat unbedingt und 
ohne Rücksicht auf die Zahlung des Preises zu erfolgen. 
Wird jedoch im Einzelfall ein durch die Kaufpreiszahlung be-
dingtes Angebot des Verkäufers auf Übereignung ange-
nommen, erlischt der Eigentumsvorbehalt des Verkäufers 
spätestens mit Kaufpreiszahlung für die gelieferte Ware. 

(5) Wir bleiben im ordnungsgemäßen Geschäftsgang auch 
vor Kaufpreiszahlung zur Weiterveräußerung der Ware un-
ter Vorausabtretung der hieraus entstehenden Forderung 
ermächtigt. Im Übrigen sind erweiterte, weitergeleitete und 
auf die Weiterverarbeitung verlängerte Eigentumsvorbe-
halte ausgeschlossen. 

 

§ 11 Gesetzeskonformität, Qualitätsanforderungen,   
Zertifikate 

(1) Der Verkäufer ist verpflichtet, im Zusammenhang mit 
dem Vertragsverhältnis die jeweils für ihn maßgeblichen ge-
setzlichen Bestimmungen einzuhalten. Dies betrifft insbe-
sondere Antikorruptions- und Geldwäschegesetze sowie 
kartellrechtliche, arbeits- und umweltschutzrechtliche Vor-
schriften 

(2) Der Verkäufer stellt sicher, dass alle gelieferten Waren 
den höchsten Qualitätsstandards entsprechen und gemäß 
den anerkannten Normen und Vorschriften gefertigt sind. 
Insbesondere ist auch sicherzustellen, dass die vom Ver-
käufer gelieferten Waren allen maßgeblichen Anforderun-
gen an das Inverkehrbringen in der Europäischen Union 
und im Europäischen Wirtschaftsraum genügen. 

(3) Der Verkäufer ist verpflichtet, auf unsere Anfrage etwa 
Zertifikate und Nachweise über die Qualität, Konformität 
und Sicherheit der gelieferten Produkte vorzulegen, insbe-
sondere in Bezug auf die CE-Konformität sowie den Um-
welt- und Arbeitsschutz. 

 

§ 12 Verjährung 

(1) Die wechselseitigen Ansprüche der Vertragsparteien 
verjähren nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit nach-
folgend nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche be-
trägt abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB 3 („drei“)  
Jahre und abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB 5 („fünf“) 
Jahre und 6 („sechs“) Monate. 

(3) Die Verjährungsfristen des Kaufrechts einschließlich 
vorstehender Verlängerung gelten – im gesetzlichen Um-
fang – für alle vertraglichen Mängelansprüche. Soweit uns 
wegen eines Mangels auch außervertragliche Schadenser-
satzansprüche zustehen, gilt hierfür die regelmäßige ge-
setzliche Verjährung (§§ 195, 199 BGB), wenn nicht die An-
wendung der Verjährungsfristen des Kaufrechts im Einzel-
fall zu einer längeren Verjährungsfrist führt. 

(4) Die Verjährungsfrist beginnt bezüglich des zu einer 
Nacherfüllung führenden Mangels mit Abschluss der Nach-
erfüllungsmaßnahme von neuem. Längere gesetzliche Ver-
jährungsfristen bleiben ebenso unberührt wie weiterge-
hende Bestimmungen über die Ablaufhemmung, die Hem-
mung und den Neubeginn von Fristen. 

 

§ 13 Rechtswahl, Gerichtsstand 

(1) Für diese AEB und die Vertragsbeziehung zwischen uns 
und dem Verkäufer gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheits-
rechts, insbesondere des UN-Kaufrechts. 

(2) Ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand 
für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Strei-
tigkeiten ist unser Geschäftssitz in Stadtlohn.  

 


